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Im November 2025 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
die Bundesregierung will härter gegen diejenigen 
vorgehen, die illegale Beschäftigung betreiben 
oder schwarzarbeiten. Wir stellen Ihnen dazu ei-
nen Gesetzentwurf vor. Darüber hinaus beleuchten 
wir, welche Nachweisregeln Anleger bei Bitcoin 
& Co. einhalten sollten. Der Steuertipp fasst die 
Regeln zusammen, die bei Workation im Aus-
land gelten. 

Entwurf  

Bekämpfung von Schwarzarbeit  
soll effektiver werden 
Die Bundesregierung legt eine härtere Gangart ein, 
um Schwarzarbeit zu bekämpfen. Das Bundeska-
binett hat das Gesetz zur Modernisierung und Di-
gitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung auf 
den Weg gebracht und einen Regierungsentwurf 
beschlossen. Nach diesem Entwurf soll unter an-
derem die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
durch risikoorientierte Prüfungsschwerpunkte Ne-
gativtrends und neue Brennpunkte der Schwarzar-
beit und illegalen Beschäftigung stärker in den Fo-
kus nehmen können. Aktuell zählen dazu Barber-
shops, da bei einigen von ihnen nicht nur Schwarz-
arbeit, sondern auch Geldwäsche zu beobachten 
war. Ähnliches gilt für Kosmetik- und Nagelstu-
dios, deren Zahl massiv gewachsen ist. 

Erweiterte Befugnisse bei der Telekommunikati-
onsüberwachung sollen dafür sorgen, dass die 
FKS noch effizienter gegen Scheinrechnungsbe-
trug vorgehen kann. 

Neu sind auch eine für Arbeitnehmer geltende 
Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispa-
pieren und eine für Arbeitgeber geltende Sofort-
meldepflicht bei der Neuaufnahme von Beschäf-
tigungsverhältnissen. 

Irrtum  

Wann sich eine Anteilsübertragung aus-
nahmsweise rückabwickeln lässt 
Manche Fehler haben im Steuerrecht irreversible 
Folgen, manche lassen sich aber im Nachhinein 
korrigieren. Die Möglichkeit einer „Rolle rück-
wärts“ hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun in ei-
nem Fall zugelassen, in dem es um die Besteue-
rung eines Veräußerungsgewinns ging. 

Geklagt hatten zusammen veranlagte Eheleute, die 
- abweichend vom gesetzlichen Güterstand der 
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Zugewinngemeinschaft - die Gütertrennung ver-
einbart hatten. Hieraus ergab sich ein Zugewinn-
ausgleichsanspruch der Ehefrau, den der Ehemann 
vereinbarungsgemäß erfüllte (im Streitfall: durch 
die Übertragung von GmbH-Anteilen). Beide gin-
gen davon aus, dass hierfür keine Einkommen-
steuer anfällt. Das Finanzamt sah in der Übertra-
gung demgegenüber eine steuerpflichtige Veräu-
ßerung von Kapitalgesellschaftsanteilen, ermit-
telte einen Veräußerungsgewinn und setzte ent-
sprechend Einkommensteuer fest. Dieser Steuer-
zugriff veranlasste die Eheleute daraufhin, die no-
tarielle Vereinbarung zu ändern, die Anteilsüber-
tragung zu revidieren und stattdessen eine Geld-
zahlung und die Stundung des Ausgleichsan-
spruchs zu vereinbaren. 

Das Finanzgericht erkannte die rückwirkende Än-
derung des Ehevertrags an. Dadurch sei der Ver-
äußerungsgewinn mit steuerlicher Wirkung für die 
Vergangenheit entfallen. Der BFH hat diese Auf-
fassung bestätigt: Die Übertragung von GmbH-
Anteilen im Rahmen eines Zugewinnausgleichs 
unter Ehegatten ist zwar grundsätzlich ein steuer-
pflichtiger Veräußerungsvorgang. Ein rückwir-
kender Wegfall des Veräußerungsgewinns ist 
aber möglich, wenn die Übertragung aufgrund ei-
nes Irrtums über die steuerlichen Folgen rückab-
gewickelt wird und dieser Irrtum die Geschäfts-
grundlage des Vertrags gebildet hatte. Die Rück-
abwicklung kann steuerlich so behandelt werden, 
als wäre die Anteilsübertragung nie erfolgt, sofern 
beide Vertragspartner dem Irrtum unterlagen, die-
ser bereits bei Vertragsabschluss vorlag und in die 
Risikosphäre beider Vertragspartner fällt. Ein aus-
drücklicher Hinweis im ursprünglichen Ver-
tragstext ist nicht notwendig. 

Hinweis: Auch wenn der BFH im Streitfall 
grünes Licht für eine Rückabwicklung gegeben 
hat, bleiben die Voraussetzungen für die Aner-
kennung einer steuerlich rückwirkenden Ände-
rung vertraglicher Abreden streng und gelten 
weiterhin nur in Ausnahmefällen. Nutzen Sie 
bereits im Vorfeld vergleichbarer Gestaltungen 
unser Beratungsangebot! 

Gesundheitstraining  

Betriebliche Gesundheitsförderung 
kann steuerpflichtiger Arbeitslohn sein 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern als at-
traktiven Benefit steuerfreie Leistungen zur Ge-
sundheitsförderung von bis zu 600 € pro Jahr zu-
wenden. Wichtig ist, dass diese Zuschüsse zusätz-
lich zum regulären Gehalt gezahlt werden. Be-
günstigt sind zum Beispiel Kurse, die Krankheits-
risiken des Arbeitnehmers minimieren. Gesund-
heitsfördernde Maßnahmen müssen allerdings 

einen Tätigkeitsbezug haben, wie ein Urteil des Fi-
nanzgerichts Nürnberg (FG) zeigt. 

Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
wurde die Klägerin auf Entrichtung der Lohn-
steuer für die Durchführung von Gesundheitstrai-
nings in Anspruch genommen. Sie bietet ihren ak-
tiven Arbeitnehmern ein Gesundheitskonzept be-
stehend aus mehreren Modulen, unter anderem 
dem streitgegenständlichen Gesundheitstraining, 
an. Dahinter verbirgt sich eine mehrwöchige Kur 
mit dem Ziel, dem Teilnehmer im Rahmen einer 
aktiven Selbstvorsorge durch theoretische und 
praktische Einheiten einen gesunden Lebensstil 
näherzubringen. Eine Teilnahmeverpflichtung be-
steht nicht. Die von der Klägerin begehrte Steuer-
freiheit für das Gesundheitstraining lehnte das Fi-
nanzamt ab. 

Auch die Klage vor dem FG war erfolglos. Die 
Gesundheitstrainings haben laut FG Arbeitslohn-
charakter. Leistungen des Arbeitgebers zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesundheitszustands 
und der betrieblichen Gesundheitsförderung könn-
ten daher zu Arbeitslohn führen. Die Gesundheits-
trainings seien eine die individuelle Gesundheits-
kompetenz des Arbeitnehmers stärkende Maß-
nahme in Form einer „aktiven Selbstvorsorge“ zu 
einem bewussten Umgang mit den eigenen Res-
sourcen. Die Maßnahme habe keinen Bezug zu be-
rufsspezifisch bedingten gesundheitlichen Beein-
trächtigungen. Die Entwicklung und Stärkung der 
persönlichen Gesundheitskompetenz betreffe im 
Kern den Bereich der privaten Lebensführung.  

Eine Aufteilung des geldwerten Vorteils in Ar-
beitslohn und in einen nicht steuerpflichtigen Teil 
sei nicht möglich, da die jeweiligen Veranlas-
sungsbeiträge so ineinandergriffen, dass sie nicht 
voneinander trennbar seien. Der geldwerte Vorteil 
sei daher nicht in vollem Umfang steuerfrei. 

Vorteil  

Arbeitnehmer können private E-Autos 
steuerfrei im Betrieb aufladen 
Immer mehr Arbeitgeber bieten ihren Beschäftig-
ten die Möglichkeit, ein privates Elektroauto oder 
Hybridfahrzeug im Betrieb kostenfrei oder verbil-
ligt aufzuladen. Dieser Vorteil ist steuerfrei, sofern 
der Arbeitgeber diese Leistung zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt (keine 
Gehaltsumwandlung erlaubt). Dies gilt nach ak-
tuellem Stand bis Ende 2030 und nur für das Auf-
laden an ortsfesten betrieblichen Einrichtungen 
des Arbeitgebers sowie verbundener Unterneh-
men. Auch in anderen Fallkonstellationen kann die 
Steuerbefreiung für Aufladevorteile gelten, und 
zwar, wenn 
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• Arbeitnehmer auf dem Betriebsgrundstück La-

devorrichtungen externer Anbieter nutzen dür-
fen und der Arbeitgeber die Kosten für den La-
destrom unmittelbar übernimmt, 

• Arbeitgeber ein Grundstück oder eine Immobi-
lie mit vorhandenen arbeitgeberfinanzierten 
Ladevorrichtungen gemietet haben, die die Be-
schäftigten nutzen dürfen. 

Hinweis: Arbeitgeber können ihren Mitarbei-
tern zudem betriebliche Ladesäulen für die 
Nutzung zu Hause verleihen (vorübergehend 
überlassen). In diesem Fall ist aber nur der 
reine „Leihvorteil“ steuerfrei; die Stromkosten 
für das Laden privater Fahrzeuge zu Hause 
kann der Arbeitgeber nicht lohnsteuerfrei er-
statten. Sie sind steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
Beim Aufladen von E-Dienstwagen dürfen Ar-
beitnehmern die zu Hause anfallenden Strom-
kosten allerdings als Auslagenersatz steuerfrei 
erstattet werden. 

Infoseite  

Finanzverwaltung veröffentlicht Tipps 
für Influencer 
Wer in sozialen Netzwerken wie Instagram, 
Tiktok, Youtube oder Twitch aktiv ist und damit 
Geld verdient, muss auch steuerlich einiges beach-
ten. Um Influencern eine erste Orientierung zu ge-
ben, hat die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfa-
len alle wichtigen Steuerinformationen gebündelt 
und veröffentlicht. Die neue Informationsseite un-
ter www.finanzamt.nrw.de/influencer liefert pra-
xisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten 
Themen: von der Einkommen- und Gewerbesteuer 
über die Umsatzsteuer bis hin zu den verschiede-
nen Arten von Einnahmen. 

Bitcoin & Co.  

Privatanleger sollten die strengen  
Nachweisregeln kennen 
Kryptowährungen sind in aller Munde, seit die 
Kurse von Bitcoin, Ethereum & Co. regelmäßig 
neue Rekorde brechen. Doch die hochspekulativen 
digitalen Vermögenswerte bergen viele Risiken. 
Um die ordnungsgemäße Versteuerung der 
Kursgewinne sicherzustellen, hat die Finanzver-
waltung die Anforderungen an die Nachweisfüh-
rung verschärft. So müssen sämtliche Transaktio-
nen detailliert dokumentiert werden - selbst wenn 
am Ende keine Steuern anfallen. 

Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowerten blei-
ben steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf 
mehr als ein Jahr liegt; es gilt die einjährige Spe-

kulationsfrist für private Veräußerungsgeschäfte. 
Die Frist beginnt am Tag des Kaufs von Krypto-
werten oder eines Tauschs in eine andere Währung 
(z.B. Bitcoin gegen Ethereum). Wer die digitalen 
Werte nicht länger als ein Jahr hält und nach we-
nigen Monaten wieder verkauft oder tauscht, muss 
den Gewinn mit seinem persönlichen Steuersatz 
versteuern. Das gilt aber nur, wenn der Gewinn 
aus sämtlichen privaten Veräußerungsgeschäften 
mindestens 1.000 € im Jahr beträgt. Sobald diese 
Freigrenze überschritten wird, ist der gesamte Ge-
winn (vom ersten Euro an) zu versteuern. 

Hinweis: Verluste aus Kryptogeschäften las-
sen sich spiegelbildlich mit anderen steuer-
pflichtigen Spekulationsgewinnen verrechnen, 
wenn sie innerhalb der einjährigen Spekulati-
onsfrist realisiert werden. Verluste außerhalb 
der Frist bringen keinen Steuervorteil. 

Anleger müssen dem Finanzamt alle Kryptotrans-
aktionen inklusive Wallet-Adresse und Namen der 
Handelsplattform plausibel belegen können, 
etwa mit Screenshots aus dem Wallet. Auch ein 
plausibel erscheinender Steuerreport kann der 
Veranlagung zugrunde gelegt werden. Anleger 
sollten vor allem die Reporteinstellungen doku-
mentieren. Selbst wenn der Gewinn am Ende steu-
erfrei bleibt, müssen sie auf Nachfrage des Finanz-
amts nachweisen, dass die Spekulationsfrist bzw. 
die Freigrenze eingehalten wurde. Die vollstän-
dige Dokumentation ist also essentiell für eine kor-
rekte Steuererklärung. Besonders streng sind die 
Regeln beim Kryptohandel über ausländische 
Plattformen, denn hier gilt eine erweiterte Mitwir-
kungspflicht: Investoren müssen alle relevanten 
Daten und nötigen Belege selbst beschaffen. Ge-
hen Unterlagen verloren (z.B. durch Insolvenz der 
Plattform), kann das Finanzamt die Werte zum 
Nachteil des Anlegers schätzen. 

Fremdvergleich  

Mietvertrag zwischen Ehegatten muss 
kein Scheingeschäft sein 
Wer Wohnraum an nahe Angehörige vermietet, 
kann sich in der Regel sicher sein, dass sein Miet-
objekt von der Mietpartei pfleglich behandelt 
wird, und obendrein Steuern sparen. Das Finanz-
amt erkennt das Mietverhältnis und daraus gege-
benenfalls resultierende Verluste aber nur an, 
wenn es kein Scheingeschäft ist und einem Fremd-
vergleich standhält, also zu fremdüblichen Kon-
ditionen geschlossen wurde. 

Dass den Zahlungsflüssen der Miete bei der steu-
errechtlichen Anerkennung von Ehegattenmiet-
verhältnissen besondere Bedeutung zukommt, 
zeigt ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). Im 
Streitfall hatte ein Rechtsanwalt seine Kanzleiräu-
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me von seiner Ehefrau angemietet. Die Miete 
überwies er von seinem betrieblichen Konto auf 
ein Mietkonto seiner Ehefrau. Von diesem Konto 
überwies er aber Teile der Mietzahlungen per 
Vollmacht auf ein anderes Konto seiner Ehefrau 
und von dort wiederum auf sein betriebliches 
Bankkonto zurück. Das Finanzamt deckte diese 
Kreislaufbewegung der Mietzahlungen im Rah-
men einer Betriebsprüfung auf und stufte das 
Mietverhältnis deshalb als Scheingeschäft ein. Der 
Anwalt durfte seine Mietzahlungen in der Konse-
quenz nicht mehr als Betriebsausgaben absetzen, 
bei seiner Frau wurden keine Vermietungsein-
künfte anerkannt. 

Der BFH hat das Mietverhältnis hingegen nicht als 
Scheingeschäft eingestuft. Der eingerichtete Geld-
kreislauf bewirkte keine Vorauszahlung oder 
Rückzahlung der Miete. Maßgeblich war für den 
BFH, dass das Konto der Ehefrau, von dem die 
Mittel an die Kanzlei zurücküberwiesen worden 
waren, faktisch als Gemeinschaftskonto geführt 
wurde. Auf dem Konto waren die gesamten Ein-
nahmen der Eheleute eingegangen und die ge-
meinsamen Ersparnisse angesammelt worden. Die 
Einlagen in die Kanzlei stammten somit aus ge-
meinsamen Ersparnissen. 

Hinweis: Fließen Geldmittel über das Gemein-
schaftskonto der Eheleute an den Mieterehe-
gatten, dürfen diese nicht allein vom Vermie-
terehegatten stammen, ansonsten kann eine 
Rückzahlungsvereinbarung im Rahmen eines 
Scheingeschäfts anzunehmen sein. 

Steuertipp  

Diese Regeln gelten bei Workation  
im Ausland 
Homeoffice war gestern, jetzt kommt Workation! 
Die Kombination aus Work (Arbeit) und Vacation 
(Urlaub) liegt im Trend. Wer bisher von zu Hause 
aus digital arbeitet, verlegt sein heimisches Büro 
in die Berge oder ans Meer. Viele Arbeitnehmer 
wünschen sich, ihre Aufgaben flexibel und orts-
unabhängig erledigen zu können und in der an-
schließenden Freizeit schon direkt im Urlaub zu 
sein. Arbeitgeber, die diesen Benefit anbieten, 
werden als besonders attraktiv wahrgenommen. 
Doch es gibt einiges zu beachten, bevor eine Wor-
kation gebucht wird. 

Bei beruflichen Auslandsaufenthalten ist für Ar-
beitnehmer steuerlich meistens die sogenannte 
183-Tage-Regel relevant: Unterschreitet die 
Dauer der Auslandstätigkeit ein halbes Jahr, blei-
ben Arbeitnehmer weiterhin in Deutschland steu-
erpflichtig, wenn sich ihr Wohnsitz und ihr 

Arbeitgeber in Deutschland befinden. Die Lohn-
steuer zieht wie gewohnt der Arbeitgeber vom Ge-
halt ab und führt sie ab. 

Hinweis: Die 183-Tage-Regelung bezieht sich 
nicht nur auf Arbeitstage, auch An- und Abrei-
setage, Wochenenden, Feiertage und Urlaubs-
tage zählen bei einigen Ländern mit. 

Werden 183 Tage überschritten, wird es kompli-
ziert, denn dann kommt das Steuerrecht des jewei-
ligen Landes zum Tragen, in dem die Arbeit er-
bracht wird. In der Folge muss geprüft werden, 
welches Land wie viel versteuern darf, damit es 
nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt. Be-
reits in der Planungsphase sollten die Arbeitspar-
teien daher unbedingt detaillierte und rechtssi-
chere Informationen zu den länderspezifischen 
Regelungen einholen. 

Hinweis: Das Homeoffice im Ausland wird so-
zialversicherungsrechtlich inzwischen als eine 
Entsendung des Mitarbeiters eingestuft. Das ist 
vorteilhaft, weil die jahrzehntelang angewand-
ten Regelungen für Auslandseinsätze auf die 
Workation übertragen wurden.  

Der Antrag auf Verbleib im Sozialversiche-
rungssystem ist vor der Reise vom Arbeitgeber 
bei der Krankenkasse des Arbeitnehmers zu 
stellen. Damit wird sichergestellt, dass Letzte-
rer während der Dauer der Workation weiterhin 
im deutschen Sozialversicherungssystem 
bleibt. Das ist allerdings nur möglich, wenn 
weniger als die Hälfte der jährlichen Arbeits-
zeit im Ausland erbracht wird und das Land 
Teil des multilateralen Sozialversicherungsab-
kommens ist. Dazu zählen neben den Ländern 
der EU auch die Schweiz, das Vereinigte Kö-
nigreich, Norwegen, Island, Australien, Ka-
nada, die USA, Brasilien, Uruguay, Chile, In-
dien, China, Japan, Korea, die Philippinen, Ma-
rokko und Tunesien. 

Mit anderen Ländern bestehen entweder keine 
oder individuelle Vereinbarungen zur Sozial-
versicherung im Hinblick auf die gesetzliche 
Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und 
Unfallversicherung. Für die Entsendung ins 
Ausland gilt dann eine verschärfte Regelung: 
Der Status in der deutschen Sozialversicherung 
bleibt nur aufrechterhalten, sofern maximal 
25 % eines Kalenderjahres im Ausland gear-
beitet wird. Darüber hinaus ist länderspezifisch 
zu prüfen, welche Regelung gilt. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 
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